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Vorwort zur 2. Auflage

Seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Kommentars sind mehr als fünf Jahre
vergangen. In dieser Zeit sind einige Veränderungen am BDG vorgenommen wor-
den; außerdem wirken sich inzwischen geänderte Gesetze in anderen Bereichen
auch im Disziplinarrecht aus. Daneben haben mehrere Länder die Landesdisziplinar-
gesetze novelliert, und die Disziplinarrechtsprechung hat sich weiterentwickelt.
Gründe genug also, dem vielfach geäußerten Wunsch aus der Praxis zu entsprechen
und den Nutzern dieses Kommentars ein aktuelles Werk an die Hand zu geben.

Durch das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom 24.11.2011 (BGBl I, 2302) wurde für das
gerichtliche Verfahren eine Entschädigungsregelung bei Verstoß gegen das Beschleu-
nigungsgebot eingeführt und mit Wirkung vom 3.12.2011 ua § 173 S. 1 VwGO
dahingehend geändert, dass die Entschädigungsregelung des § 198 GVG bei
Gerichtsverfahren mit unangemessen langer Dauer auch für verwaltungsgerichtli-
che – und damit auch für disziplinargerichtliche – Verfahren gilt. Auf Grund des
Art. 4 des Gesetzes über die Gewährung eines Altersgeldes (AltGG) für freiwillig
aus dem Bundesdienst ausscheidende Beamte, Richter und Soldaten v. 28.8.2013
(BGBl I, 3386) wurde § 1 BDG mWv 4.9.2013 ergänzt. Mit dieser Regelung wer-
den diejenigen früheren Beamten, die nach dem AltGG einen Anspruch auf Alters-
geld haben, den Ruhestandsbeamten disziplinarrechtlich gleichgestellt. Eine Gleich-
stellung erfolgte zugleich zwischen Ruhegehalt und Altersgeld, was sich folglich auf
alle Vorschriften mit Ruhegehaltsbezug (insbesondere also §§ 11, 12, 38 Abs. 3 BDG)
auswirkt. Die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten am Disziplinarverfahren
ist seit der Änderung des BGleiG mit Wirkung vom 1.5.2015 (BGBl I, 642, 643)
nunmehr gesetzlich konkret und umfassend geregelt (§ 27 Abs. 1 Nr. 1d BGleiG).
Damit ist der zu § 19 Abs. 1 BGleiG aF bestehende Streit über den Umfang ihrer
Beteiligung obsolet geworden. Das Bundesgebührengesetz (BGebG) hat mit Wir-
kung vom 15.8.2013 das VwKostG ersetzt (Art. 1 des Gesetzes zur Strukturreform
des Bundes v. 7.8.2013, BGBl I, 3154). Auf Grund des Art. 3 Nr. 5 iVm. Art. 7 des
Gesetzes zur Aktualisierung des Gebührenrechts des Bundes v. 18.7.2016 (BGBl I,
1666) wird mit Wirkung v. 1.10.2019 der § 37 Abs. 5 wegfallen, wobei die Gebüh-
renfreiheit für das behördliche Disziplinarverfahren gleichwohl nach wie vor besteht.
Durch Art. 8 des Gesetzes zur Änderung des BBG und weiterer dienstrechtlicher
Vorschriften vom 6.3.2015 (BGBl I, 250) wurden die Abs. 3 S. 2 sowie die Abs. 5
bis 7 des § 85 BDG mit Wirkung vom 1.5.2015 gestrichen und damit die Übergangs-
vorschriften nach Inkrafttreten des BDG zum 1.1.2002 reduziert. Schließlich wurde
mit Wirkung vom 28.10.2016 durch Art. 3 des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit
von Familie, Pflege und Beruf für Beamtinnen und Beamte des Bundes und Soldatin-
nen und Soldaten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom
19.10.2016 (BGBl I, 2362) § 29a in das BDG eingefügt. Durch diese Vorschrift
werden die nach EU-Recht gegenüber anderen Mitgliedstaaten bestehenden Unter-
richtungspflichten hinsichtlich disziplinarrechtlicher Entscheidungen in nationales
Recht umgesetzt.

Die meisten Bundesländer haben seit der Erstauflage ihre Landesdisziplinargesetze
mehrfach geändert. Neben zahlreichen Anpassungen bei Gesetzesverweisungen
haben insbesondere die Länder Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen umfängliche
Änderungen vorgenommen. Neben der Absicht, Auslegungszweifel zu beheben
oder Gesetzeslücken zu schließen, ist dabei die Tendenz festzustellen, das Landesrecht

V

01-02-17 17:31:21 1. AK. Urban/Wittkowski, BDG, 2.A. (Fr. Petermann)
URBAN$ 0001 Urban_Wittkowski_BDG_2A_druck.xml



Vorwort zur 2. Auflage

weiter an das BDG anzupassen. Auch die Umgestaltung des Laufbahnrechts (Abkehr
von der Laufbahneinteilung in den einfachen, mittleren, gehobenen und höheren
Dienst) wurde im Disziplinarrecht umgesetzt, wobei vor allem die Disziplinarmaß-
nahmen der Bezügekürzung und Zurückstufung betroffen sind.

Schließlich haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Gerichtsentscheidungen
insbesondere des BVerwG das durch eine umfangreiche Kasuistik geprägte materielle
Disziplinarrecht geformt und fortentwickelt sowie verfahrensrechtliche Zweifelsfra-
gen geklärt. So hat zB das BVerwG mit Urteil v. 18.6.2015 (NVwZ 2015, 1680)
entschieden, dass bei Dienstvergehen nunmehr Bezugspunkt für die Amtsbezogen-
heit eines Dienstvergehens das Amt im statusrechtlichen Sinne zu sein hat und nicht
mehr das Amt im konkretfunktionellen Sinne. Mit der Entscheidung vom 28.7.2011
(NVwZ-RR 2012, 356) hat das BVerwG festgeschrieben, dass die Beschränkung
der Berufung auf das Disziplinarmaß in Disziplinarklageverfahren unzulässig ist.
Durch Urteil v. 10.12.2015 (NVwZ 2016, 772) hat es unter Aufgabe seiner bisheri-
gen Rspr. zu den Regeleinstufungen befunden, dass – wie bei den außerdienstlichen
Pflichtverletzungen mit sachgleichem Strafverfahren – die Ausrichtung der Zuord-
nung eines Dienstvergehens zu einer der Maßnahmen iSv § 5 BDG am gesetzlichen
Strafrahmen auch bei innerdienstlich begangenen Dienstvergehen geboten ist.

Die disziplinarrechtliche Rechtsprechung und Literatur sind auf den Stand von
Oktober 2016 gebracht worden.

Mühlheim a. M./Wiesbaden,
im November 2016 Richard Urban, Bernd Wittkowski
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Vorwort zur 1. Auflage

In den nunmehr fast neun Jahren seit dem Inkrafttreten des Bundesdisziplinarge-
setzes (BDG) am 1.2.2002, das auf Bundesebene im formellen Recht den viel
beschriebenen „Paradigmenwechsel“ vom StPO-orientierten zum kontradiktori-
schen, VwGO-orientierten Verfahrensrecht brachte, hat sich die disziplinarrechtli-
che „Landschaft“ erheblich verändert.

Das beruht einmal darauf, dass inzwischen alle Bundesländer (zuletzt Baden-
Württemberg im Oktober 2008) ihre Landesdisziplinargesetze diesem neuen Kon-
zept angepasst haben. Wer allerdings (wie der Bundesgesetzgeber) gehofft hatte, dass
damit eine Rechtsvereinheitlichung zwischen Bundes- und Landesrecht einherge-
hen würde, muss sich enttäuscht sehen. Nur wenige Länder haben das BDG weitge-
hend unverändert übernommen. Stattdessen wurde überwiegend die Gesetzge-
bungskompetenz genutzt und in vielen Detailfragen vom BDG und anderen
Landesgesetzen abweichendes Recht geschaffen oder durch Baden-Württemberg
gar eine noch radikalere Übernahme des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungs-
prozessrechts vollzogen. Das Ergebnis ist in Teilbereichen ein „Flickenteppich“,
der ein genaues Hinschauen bei der Berücksichtigung von Rechtsauffassungen und
Rechtsprechung erfordert.

Zum anderen hat der Bundesgesetzgeber selbst in den letzten Jahren das BDG
mehrfach geändert. So wurden insbesondere durch das Dienstrechtsneuregelungsge-
setz vom 5.2.2009 mit Wirkung vom 12.2.2009 neben redaktionellen Anpassungen,
Klarstellungen und der Schließung von Gesetzeslücken wichtige inhaltliche Ände-
rungen vorgenommen. Diese betreffen etwa die Zulässigkeit der Disziplinarmaß-
nahme Zurückstufung nach Straf- oder Bußgeldverfahren, die Bestellung von Beam-
tenbeisitzern nach Landesrecht, die Vorschriften über die Zulassung der Berufung
und die Einführung von Gerichtsgebühren.

Dieser Befund und der Ruf aus der Praxis nach einem sowohl aktuellen, die
Rechtsänderungen des Bundes- und Landesrechts und die neueste Rechtsprechung
gleichermaßen berücksichtigenden, als auch kompakten und übersichtlichen Kom-
mentar haben Verlag und Verfasser veranlasst, das vorliegende Erläuterungswerk im
bewährten Format der „Gelben Reihe“ vorzulegen. Die Verfasser haben nicht
zuletzt aufgrund ihrer langjährigen praktischen Erfahrung mit dem Disziplinarrecht
ihr Augenmerk vor allem darauf gerichtet, die Rechtsprobleme bei klarer, an den
normativen Vorgaben ausgerichteten Systematik sowie unter Hinweis auf wichtige
einschlägige und weiterführende Rechtsprechung und Literatur auf den Punkt zu
bringen. Auf rechtspolitische Auseinandersetzungen oder das „Schlagen alter
Schlachten“ wurde zugunsten einer Konzentrierung auf das Wesentliche verzichtet.

Im Mittelpunkt des Werkes steht das behördliche und gerichtliche Disziplinarver-
fahren. Das materielle Disziplinarrecht (die einzelnen Pflichtentatbestände) wurde
in die Kommentierung eingearbeitet, soweit es zum Verständnis des BDG, insbeson-
dere also der Maßnahme- und Zumessungsvorschriften erforderlich ist. Für den
Rechtsanwender enthalten zudem die zahlreichen Rechtsprechungsbeispiele in den
Erläuterungen und insbesondere die aktuelle Rechtsprechungsübersicht im Anhang
zu § 13 ausreichend Fall-Material für eine gesetzeskonforme Entscheidung. Allge-
meine Grundsätze wie Zwecke des Disziplinarrechts, Einheit des Dienstvergehens,
Verfahrensbeschleunigung, Verschulden, Milderungsgründe usw. wurden nicht „vor
die Klammer gezogen“, sondern sind bei den einschlägigen Vorschriften behandelt.

Die Darstellung des Landesdisziplinarrechts nimmt aus den eingangs genannten
Gründen einen breiten Raum ein. Die wesentlichen Unterschiede zum BDG wer-

VII
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den im Anschluss an die Erläuterungen zum Bundesrecht herausgearbeitet und –
soweit erforderlich – mit Rechtsprechung belegt.

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand von Januar
2011. Damit sind bereits die Gesetzesnovellierungen aufgrund der Reform des
öffentlichen Dienstrechts und der seit Inkrafttreten der Länder-Neuordnungsgesetze
gesammelten Erkenntnisse der disziplinarrechtlichen Praxis berücksichtigt. Das
betrifft vor allem die zum 1.1.2010 (Nordrhein-Westfalen) und zum 1.1.2011
(Baden-Württemberg, Bayern) geänderten Landesdisziplinargesetze.

Mühlheim a. M./Wiesbaden,
im Januar 2011 Richard Urban, Bernd Wittkowski
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